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Steuern? Wen und wie? 
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Magisches Viereck der Notfallversorgung 
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Notfälle? 

W. Quentin, Internationale Strukturen der  Notfallversorgung Department of Health Care Management Berlin University of Technology 
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„Notfälle steigen an….“ 
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PiNo 

Gründe für die Wahl der Notaufnahme 
 

 Grund für stationäre statt ambulanter Behandlung (≥ 5%) 

- Stärke der Beschwerden/Schmerzen 

- Patient ist auf Anraten von Anderen gekommen 

- es war keine geöffnete Hausarztpraxis verfügbar 

- Angst vor gefährlichen Ursachen/Verläufen 

- es war keine geöffnete Praxis des Fachspezialisten 

verfügbar 

- Patient ist in diesem Krankenhaus früher schon gewesen 

- Zunahme der Beschwerden/Schmerzen 

- die Notaufnahme hat bessere diagnostische Möglichkeiten 

- das Krankenhaus ist nah am Wohnort/gut zu erreichen 

- die Notaufnahme hat bessere Behandlungsmöglichkeiten 

 

27,5% 

22,0% 

18,0% 

14,6% 

10,8% 

9,3% 

9,1% 

7,6% 

6,4% 

5,1% 

51,2 % = 
nachvollziehbarer 
subjektiver Notfall 

+ 28 %  fragl. 
mangelnde 
Verfügbarkeit 

20-50 % 
fehlallokierte 
Patienten 
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Zusammenfassung PINO-Studie: 
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Schuld sind also allein die Patienten… 
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Patientensteuerung: Optionen 

1. durch finanzielle Eigenleistung 

2. durch Information  

3. durch verbesserte Angebote  

4. durch Zugangserschwernis („Wirkung durch Warten“) 

5. durch Zugangsbeschränkung 

 

 

Direkte Patientensteuerung 
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1.: durch finanzielle Eigenleistung 

▶ Praxisgebühr 2004-2012 

▶ Anfangs Rückgang der Arzt-Patientenkontakte um 8,9 %, danach aber wieder auf´s 

alte Niveau ansteigend 

▶ Bei Abschaffung: Votum aller Parteien: keine steuernde Wirkung 

 

 

Forderung der Hartmann-Bundes für eine 

Eigenbeteiligung bei Notfallversorgung 

„Praxiseintrittsgebühr“  
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2. und 3.: durch Information und Angebotsausweitung 
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4.: durch Zugangserschwernis… 

Wartezeit schreckt nicht ab….. 
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5.: durch Zugangsbeschränkung….. 
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Interessenslage Rettungsdienst 

Die Leerfahrt eines Rettungswagens darf von der Krankenkasse nicht als 
Sachleistung gewertet werden (BSG, Urteil v. 6.11.2008, B 1 KR 38/07 R, WzS 
2009 S. 62). 

Der Rettungsdienst hat ein eigenes Interesse, den 

Patienten als Notfall ins Krankenhaus zu fahren 
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Interessenslage der KV 

Warum wird die KV aktiv? 

KV: Gefahr für den 

Sicherstellungsauftrag 
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Interessenslage Krankenhaus 
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Echte Notfälle? 

Forschungsbericht zur Mengenentwicklung nach § 17b Abs. 9 KHB, Juni 2014, Schreyögg 

+4,4 % anno +1,9 % anno 
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Krankenhaus: „Geliebter Notfall…. 

▶ Keine Einweisung nötig 

▶ Administrativ einfacher 

▶ Auslastung des Hauses kann flexibel erhöht werden 

▶ Abrechnungsmöglichkeiten auch für Leistungen außerhalb zugelassener 

Disziplinen 

▶ Mengenvereinbarungen umgehen 

▶ MDK-Prüfungen vermeiden 

Notfälle sind ökonomisch interessant! 
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Krankenhäuser: Notfälle nicht kostendeckend 
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Krankenhäuser: „Weniger Notfälle geht nicht….“ 

2,7 km 

Luftlinie 

Millionendefizit befürchtet! 
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Konzept des SVR vom September 2017 - Zukunftsmodell INZ 
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Effekt: Hauen und Stechen zw. Krankenhäusern um INZ– schwere finanzielle 

Verwerfungen  

 

 

 Krankenhäuser mit INZ verlieren Zugriff auf Notfallpatienten 

 

 

 

 

 

 Notfallpatienten verbleiben im Krankenhaus mit INZ,  

 sonstige Krankenhäuser ohne INZ bekommen keine Notfallpatienten 

zugewiesen 



NOTFALLVERSORGUNG AUS LÄNDERSICHT 

INZ  - übertragen auf HH 

Hamburg (1,8 Mio  

Einwohner plus 

Umlandversorgung): 

= 21 Notfallaufnahmen 

 

 Maßzahl Dänemark:  

 1 Notfallzentrum pro 

250.000 Einwohner 

 

 6-7 Zentren der 

Not- und 

Unfallversorgung 

 

 Mind. 14 

Krankenhäuser 

werden von der 

Notfallversorgung 

abgeschnitten! 
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Sektorenübergreifende Versorgung 
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ohne Modelle, immer wieder Modelle…..Modelle 

Krankenhaus 
Vertrags-
ärztliche 

Versorgung 

 

# Rechtsform § SGB V 

1 Ermächtigte Krankenhausärzte 116 

2 Pseudostationäre Behandlungen evtl. 39 

3 Praxiskliniken 122 und 115 

4 Ambulantes Operieren 115b 

5 Vor- und nachstationäre Behandlung 115a 

6 Ambulante Behandlung bei Unterversorgung 116a 

7 Ambulante Behandlung 116b (alt) 

8 Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 116b (neu) 

9 Hochschulambulanzen 117 

10 Sozialpädiatrische Zentren 119 

11 
Pädiatrische Spezialambulanzen/ 
Spezialambulanzen an Kinderkliniken 120 

12 Psychiatrische Institutsambulanzen 118 

13 Geriatrische Institutsambulanzen 118a 

14 Strukturierte Behandlungsprogramme 137f 

15 Integrierte Versorgung 140a-d 

16 Besondere Versorgung 140a-d 

17 Teilstationäre Behandlung 39 

18 Notfallambulanzen 75/76 

19 Ambulante Behandlung via Terminservicestellen 75 

Tabelle 2: Rechtsformen ambulanter Krankenhausleistungen 
(Quelle: gekürzt und angelehnt an Leber und Wasem 2016) 
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Sektorenübergreifend oder neuer Sektor? 

 Gescheitert 

   Beklagt 

Verkompliziert 

Ergebnis nach 5 Jahren:  
 5 Richtlinien vom GBA erlassen,  
 57 zugelassene Teams bundesweit 
 Antragsvolumen: mehr als 1000 Seiten 
 334 von 135.000 möglichen Patienten 

werden in der ASV behandelt(2014) 
 

Das 

Debakel 

der ASV: 
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Modelle 

„Der Gesetzgeber hat mit der 
ambulanten spezialfachärztlichen 
Versorgung ein Zuständigkeits- und 
Organisationsdickicht geschaffen, das 
sich zwar aus der Verknüpfung zweier 
Sektoren erklären lässt, jedoch 
Befürchtungen weckt, dass erhebliche 
Probleme in der Umsetzung und 
Blockaden entstehen.“ 

Prof. Axer, GesR 2012, S. 721 

Probleme bei der ASV 
- Nachweis der Qualifikation der Personen 

unterschiedlich 

- Anforderungen an Maßnahmen der 

Qualitätssicherung nicht kompatibel  

- erforderlichen Aufzeichnungen über die 

ärztliche Behandlung nicht adaptiert 

- Abrechnungssystematik verschieden 

 

 Nicht beherrschbarer Aufwand zur 

Angleichung 

 

 

 

 

Stationärer und ambulanter Sektor sprechen nicht die gleiche Sprache 
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ohne Modelle, immer wieder Modelle…..Modelle 

Krankenhaus 

Vertrags-
ärztliche 

Versorgung 

 

# Rechtsform § SGB V 

1 Ermächtigte Krankenhausärzte 116 

2 Pseudostationäre Behandlungen evtl. 39 

3 Praxiskliniken 122 und 115 

4 Ambulantes Operieren 115b 

5 Vor- und nachstationäre Behandlung 115a 

6 Ambulante Behandlung bei Unterversorgung 116a 

7 Ambulante Behandlung 116b (alt) 

8 Ambulante spezialfachärztliche Versorgung 116b (neu) 

9 Hochschulambulanzen 117 

10 Sozialpädiatrische Zentren 119 

11 
Pädiatrische Spezialambulanzen/ 
Spezialambulanzen an Kinderkliniken 120 

12 Psychiatrische Institutsambulanzen 118 

13 Geriatrische Institutsambulanzen 118a 

14 Strukturierte Behandlungsprogramme 137f 

15 Integrierte Versorgung 140a-d 

16 Besondere Versorgung 140a-d 

17 Teilstationäre Behandlung 39 

18 Notfallambulanzen 75/76 

19 Ambulante Behandlung via Terminservicestellen 75 

Tabelle 2: Rechtsformen ambulanter Krankenhausleistungen 
(Quelle: gekürzt und angelehnt an Leber und Wasem 2016) 

INZ Notfall-
versorgung 

• Einheitliches Vergütungssystem 
• Investionsverantwortung aus einer Hand 
• Einheitliche  Systeme zur Herstellung einer Leistungs- 

und Datentransparenz („Kodierrichtlinie“) 
• Telematikinfrastruktur aufbauen  
• Einheitliche Qualitätssicherung 
• Bedarfsplanung und Sicherstellung nach gleichen 

Standards 
• Angleichung der Richtlinien des GBA 

Angleichung der Systemvoraussetzungen zum Aufbau 

einer sektorenübergreifenden Versorgung 
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Fazit: 

▶ Notfall ist nicht gleich Notfall 

▶ Patientensteuerung wird ohne Zugangssteuerung nicht 

funktionieren- Bereitschaft dazu? 

▶ Die Interessenslage der einzelnen Beteiligten produziert Notfälle, 

insofern sind diese ebenso zu steuern 

▶ Das SVR-Modell ist in sich logisch, negiert aber die 

Außenbedingungen 

▶ Wir brauchen keine Modelle mit neuen Schnittstellen zur 

Regelversorgung 

▶ Ein sektorenübergreifender Ansatz muss deutlich breiter 

ansetzen als nur bei der Notfallversorgung 
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Verzahnung der Sektoren - a never ending story…. 


